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Einschreiben

Bundesamt für Zivilluftfahrt 

3003 Bern

Stellungnahme zum SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich

Sehr geehrter Herr Dr. Müller

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne reiche ich Ihnen im Zuge der öffentlichen Anhörung vom 23. August 2010 bis 29. Oktober 2010 fristgerecht meine Stellungahme mit Forderungen zum SIL-Objektblatt Flughafen Zürich ein.

1. Es ist im Zuge einer anzustrebenden Fluglärmverteilung, die alle Regionen um den Flughafen einbezieht, auch den südlichen Gebieten des Flughafens Zürich ein höherer Anteil von Flugbewegungen v.a. in den Betriebsrandzeiten zuzuweisen.

Neu soll der Kanton Aargau vermehrt mit Fluglärm belastet werden, was ich ablehne. Ich fordere eine Fluglärmverteilung in alle Regionen rund um den Flughafen.

2. Ich fordere die konsequente Einhaltung von 8 Stunden Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Durch die Einstellung des Flugbetriebs ab 22:00 Uhr wird meinem Ruhe- und Schlafbedürfnis entsprochen und es gibt in keiner Aargauer Gemeinde mehr eine Überschreitung des Planungswert ES II Nachtbetrieb.

Die nachfolgenden Ausführungen betreffend den geplanten Nachtbetrieb erfolgen nur für den Fall, dass meinem Grundanliegen von 8 Stunden Nachruhe von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr nicht entsprochen würde.

3. Es muss eine Nachtsperrzeit zwischen 23.00 Uhr, respektive 23.30 Uhr bei Verspätungsabbau, und 06.00 Uhr gelten. Verspätungsabbau zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr darf nicht möglich sein.

Die derzeit im Entwurf des Objektblatts vorgesehen 6,5 respektive 7 Stunden Nachtruhe sind das absolute Minimum an Nachtruhe. Zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr darf kein Verspätungsabbau stattfinden. In dieser Zeit dürfen nur Flüge bei ausserordentlichen Ereignissen bewilligt werden.

4. Das nächtliche Abflugregime nordwärts darf zu keiner Überschreitung des Planungswert ES II Nachtbetrieb in Aargauer Gemeinden führen.

Durch gänzlichen Verzicht auf die Surbtalroute und durch vermehrte Rechtskurven bei Nordstarts kann die Überschreitung des Planungswerts in Aargauer Gemeinden vermieden werden. Dies fordere ich! Die Surbatlroute lehne ich auch deshalb ab, weil sie nahe an den Kernkraftwerken Beznau 1 und 2, dem ZWILAG Würenlingen und dem Paul Scherrer Institut, Villigen, vorbei führt.

5. Auf die Einführung des gekröpften Nordanflugs mit Satellitennavigation ist vollständig zu verzichten, und damit ist die Variante EDVO-G im SIL-Objektblatt Flughafen Zürich ersatzlos zu streichen.

Ich lehne den gekröpften Nordanflug, der über die Kernkraftwerke Beznau 1 und 2, das ZWILAG Würenlingen und das Paul Scherrer Institut, Villigen, führt würde, ab. Zudem würden mit Einführung des gekröpften Nordanflugs das Surbtalgebiet mit lärmintensiven Flügen nachts bis max. 23:30 Uhr und bereits wieder mit tiefen Anflügen morgens ab 06:00 Uhr beschallt werden. Diese Doppelbelastung jeweils am Ende und Anfang des Flugbetriebs ist nicht hinnehmbar. 

6. Die Variante JOPT ist ersatzlos aus dem Objektblatt Flughafen Zürich zu streichen. 

Die Variante JOPT mit Pistenausbau lehne ich ab. Die bestehenden Pisten reichen aus und ich will keine Erhöhung der Kapazitäten des Flughafens Zürich.

Freundliche Grüsse

_____________________
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